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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.05.1984

Norm

ABGB §1392 A

Rechtssatz

Wird ein revolvierender Kontokorrentkredit durch (o6ene) Abtretungen gesichert, deren Eingänge auf das

Kontokorrentkreditkonto zu erfolgen haben, ist die jeweilige Wiederausnützung des Kredites von den jeweiligen

Eingängen aus diesen Zessionen (oder allfälligen sonstigen Kontoeinzahlungen) und von der jeweiligen Abtretung

weiterer Forderungen bis zum vereinbarten Deckungsausmaß abhängig.
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